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Mannschaftstrikots 
Bestimmungen für den Spielbetrieb im Jugendbereich 
 

 
Im Sinne der Nachhaltigkeit gelten für alle Jugendmannschaften folgende Regelungen: 

  
o Für den Spielbetrieb wird jeder Jugendmannschaft vom Verein ein Trikotsatz in den 

Vereinsfarben gestellt. 
 

o Den Jugendmannschaften ab der U12 soll möglichst zeitnah ein zweiter Trikotsatz 

(Ausweichtrikot) bereitgestellt werden. 
 

o Die jeweiligen Trikotsätze verbleiben in den U-Mannschaften. 
 

o Die Trikotsätze sind fortlaufend nummeriert.  

Anspruch auf das Tragen einer bestimmten Trikotnummer besteht grundsätzlich nicht. 
 

o Im Spielbetrieb der Jugendmannschaften (U6 bis U18) ist das Tragen personalisierter 

Trikots (Aufdruck SpielerInnen-Name) nicht gestattet.  
 

o Die Nutzungsdauer der Trikotsätze beträgt in der Regel 4 Jahre ab dem Zeitpunkt ihrer 

Einführung.  
 

o Abhängig vom Zustand der Trikots prüft der Vorstand, ob im Sinne der Nachhaltigkeit 

eine Verlängerung der Nutzungsdauer möglich und zumutbar ist. 
 

o Einzelne Trikots werden im Bedarfsfall (z.B. bei Defekt, Sondergrößen oder zu geringer 

Trikotzahl) in der benötigten Stückzahl vom Verein nachgeordert. 
 

o Die Pflege sowie die Sicherung des Trikotbestands obliegt den jeweiligen Mannschaften. 
 

o Für den Verlust oder die mutwillige Beschädigung von Trikots übernimmt der Verein 

keine Haftung. 
 

o Für einen Übergangszeitraum von längstens zwei Jahren (bis 05/2025) bzw. bis ein 

Trikotsatz vom Verein zur Verfügung gestellt wird, dürfen die SpielerInnen ihre 

personalisierten Trikots im Rahmen des Spielbetriebs weiter nutzen. 

 

 

o Ausgemusterte Trikots können gegen eine Spende von 10 Euro erworben werden.  

Der Erlös wird zweckgebunden zur Unterstützung der Jugendarbeit eingesetzt. 

 

 
 Der Vorstand 


